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FAQ 

Explosiv-Feuerwerke tragen zur Stimmung des Nationalfeiertages bei. 
Ohne Feuerwerke sind stimmungsvolle Feiern nicht mehr möglich.

Es gibt viele Alternativen: Tischfeuerwerke, Wunderkerzen, bengali-
sche Feuer, römische Lichter, Vulkane, Fackeln, Feuershows, aber auch 
Höhenfeuer, Laser- und andere Lichtshows. Zudem ist es möglich für 
Anlässe von überregionaler Bedeutung Ausnahmebewilligungen zu 
beantragen. Der Kleine Landrat kann auf entsprechende Gesuche hin 
Ausnahmebewilligungen vom Feuerwerksverbot nach Abs. 1 erteilen. 
Es ist mindestens so gut möglich, ohne Feuerwerke stimmungsvoll zu 
feiern. Wurde über viele Generationen hinweg auch geschafft, wieso 
soll das in der heutigen Zeit nicht mehr möglich sein? Ein Teil des ein-
gesparten Budgets könnte für innovativere Ideen für stimmungsvolle, 
aber natur- und gesundheitsschonendere Feiern verwendet werden.

Zudem sind Feuerwerke weder etwas typisch Schweizerisches noch 
etwas, das besonders gut in eine Bündner Gebirgsregion passt. Am 
1. August wäre es sinnvoller, sich auf typisch schweizerische Aktivi-
täten, Traditionen und Attraktionen zu besinnen als den Nationalfeier-
tag gleich langweilig und «unschweizerisch» zu feiern wie in vielen 
anderen Ländern der Welt. 

In der Praxis sei der Vollzug eines Feuerwerksverbotes kaum umsetz-
bar. Eine Verfolgung der Übeltäter durch die Polizei würde kaum aus-
sichtsreich sein.

Diese Problematik besteht bereits heute mit dem Himmelslaternen-
verbot. Auch hier muss die Gemeindepolizei aktiv werden und die 
Übeltäter ermitteln. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Bevölkerung 
sich am Himmelslaternenverbot hält. Zudem ist es so, dass bei einem 
zukünftigen Feuerwerksverbot kein Explosivfeuerwerk mehr verkauft 
würde (Gemeinde würde diese nicht mehr bewilligen bzw. darauf hin-
weisen, dass kein Explosivfeuerwerk verkauft werden darf). 

Initiativtext
Im Landschaftsgesetz über öffentliche Ruhe und Ordnung, DRB 31, soll Art. 17 (Feuerwerk und Himmelslaternen) wie folgt geändert 
werden:

Jegliches Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen (Feuerwerkskörper) und Steigenlassen von Himmelslaternen sind verboten. Soweit 
keine speziellen Lärmeffekte produziert werden, bleiben vom Feuerwerksverbot vorbehältlich der Bestimmungen des kommunalen und 
übergeordneten Rechts ausgenommen Tischfeuerwerke, Wunderkerzen, bengalische Feuer, römische Lichter, Vulkane, Fackeln, Feuershows, 
aber auch Höhenfeuer, Laser- und andere Lichtshows. Für Anlässe von überregionaler Bedeutung kann der Kleine Landrat auf entsprechende 
Gesuche hin Ausnahmebewilligungen vom Feuerwerksverbot nach Abs. 1 erteilen. Für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen werden von 
den Gesuchstellern resp. den Gesuchstellerinnen abhängig von der Grösse und Dauer der Feuerwerke Abgaben zwischen Fr. 1‘000.00 bis Fr. 
3‘000.00 erhoben. Von den Abgaben sind jeweils die Hälfte der Beträge dem Fonds für Projekte zur Verminderung von CO2-Immissionen zu-
zuführen. Die Modalitäten zur Abgabenhöhe für Ausnahmebewilligungen und zur Verwendung der Fondsmittel bei Gemeindeliegenschaften 
und Gemeindebetrieben werden vom Kleinen Landrat in den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz festgelegt. Der Kleine Landrat kann die 
Ausnahmebewilligungen mit weiteren Auflagen versehen, insbesondere was die Einhaltung der Ruhezeiten gemäss Art. 5 und die Kosten-
übernahme durch den Gesuchsteller resp. die Gesuchstellerin zur Beseitigung von Verschmutzungen oder Schäden nach dem Abbrennen 
von Feuerwerk anbelangt.



an Tagen mit Inversionslagen längere Zeit im Talboden hält. Danach 
gelangen diese in Böden und Gewässer mit teilweise unbekannten 
Langzeitfolgen.

In den letzten Jahren ist es wiederholt vorgekommen, dass der Ta-
gesmittelgrenzwert für lungengängigen Feinstaub (PM 10) von 50 
Mikrogramm pro Kubikmeter nach dem Feuerwerk an Silvester/Neu-
jahr überschritten wurde. Gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) darf 
dieser Werte höchstens einmal pro Jahr überschritten werden. Älteren 
Personen und Personen mit chronischen Atemwegs- oder Herzkreis-
lauferkrankungen wird deshalb empfohlen, die unmittelbare Nähe von 
Feuerwerken zu meiden.

Ja, aus Liebe zu den Davoser Gästen

Viele Touristinnen und Touristen suchen in den Bergen das Erlebnis 
in einer intakten und gesunden Umwelt, Erholung und Ruhe in einer 
Gebirgslandschaft, stören sich entsprechend über die Luft-, Lärm-, 
und Abfallbelastung durch Feuerwerke. Mit einem Feuerwerksverbot 
könnten auch neue Gäste angelockt werden, welche die Ruhe und 
gesunde Luft suchen. Durch Feuerwerke werden wichtige Qualitäts-
merkmale eines alpinen Tourismusortes geopfert für etwas, das man 
auch in jeder Grossstadt oder einem Industriequartier haben könnte.  

Weitere Argumente

Lärm, Rücksichtslosigkeit: Nebst schlechter Luftbelastung bringen 
Feuerwerke grosse Lärmbelastungen mit sich. Dies ist rücksichts-
los gegenüber grossen Bevölkerungsgruppen, welche Silvester oder 
den Nationalfeiertag lieber besinnlich feiern möchten, welche lärm-
empfindlich, gesundheitlich angeschlagen sind oder sonst an diesen 
Tagen lieber ihre Ruhe haben möchten. Dazu gehören vielfach auch 
ältere Menschen und Kleintiere.

(Öffentliche) Sicherheit: Explosivfeuerwerke sind jedoch auch nicht 
ungefährlich und verursachen jedes Jahr zahlreiche Sach- und Perso-

nenschäden: häufig sind Augenverletzungen, Gesichts- und Handver-
letzungen auch bei unbeteiligten Personen (vgl. von Arx 2014). Zudem 
können Feuerwerke bei trockener Witterung Waldbrände auslösen. 
Dies kann in Davos vor allem für Feuerwerke am 1. August eine er-
hebliche Gefährdung des Schutzwaldes darstellen.

Nationale und regionale Identität: Feuerwerke sind weder etwas ty-
pisch Schweizerisches noch etwas, das besonders gut in eine Bünd-
ner Gebirgsregion passt. Am 1. August wäre es sinnvoller, sich auf 
typisch schweizerische Aktivitäten, Traditionen und Attraktionen zu 
besinnen als den Nationalfeiertag gleich langweilig und «unschweize-
risch» zu feiern wie in vielen anderen Ländern der Welt. 

Umwelterziehung: Feuerwerke sind ein Sinnbild von rücksichtsloser 
Umweltbelastung zur eigenen Genussbefriedigung. Gerade gegen-
über Kindern wird dabei ein äusserst problematischer Umgang mit 
der Natur als selbstverständlich vermittelt. Im Unterschied zu einigen 
anderen Umweltbelastungen einer alpinen Tourismusstadt lassen sich 
Feuerwerke auch weder mit wirtschaftlichen Gründen noch mit er-
höhter Lebensqualität entschuldigen. Die heutige Generation ist kli-
mabewusster, eine Einschränkung von Feuerwerken zugunsten des 
Klimas entspricht dem heutigen Zeitgeist.

Altmodisch und ausgereizt: Feuerwerke waren vor 50 Jahren noch 
etwas Besonderes und entsprachen damals einem Zeitgeist, der ge-
prägt war von der Faszination an technischen Verbesserungen im Hin-
blick auf immer grösseres und lauteres Spektakel. In der Zwischen-
zeit ist das Leben so stark geprägt von visuellen und akustischen 
Reizüberflutungen, dass ein Feuerwerk immer noch grösser und 
lauter sein muss, um noch als etwas Besonderes wahrgenommen 
würde. Andererseits gibt es heute stärkere Bedürfnisse in Richtung 
von innovativen Alternativen, welche dem Trend nach optischer und 
akustischer Reizüberflutung entgegenwirken. 

Quellen: 
Cao X., Zhang X., Tong, D.Q, Chen, W., Zhang S. Zhao H. and Xiu, A.2017. Review on physiochemical properties of pollutants released from fireworks: Environmental and 
health effects and prevention. Environmental Reviews 26 (2) DOI: 10.1139/er-2017-0063
Shamoun-Baranes, Adriaan M. Dokter, Hans van Gasteren, E. Emiel van Loon, Hidde Leijnse, Willem Bouten, Birds flee en mass from New Year’s Eve fireworks, Beha-
vioral Ecology, Volume 22, Issue 6, November-December 2011, Pages 1173–1177, https://doi.org/10.1093/beheco/arr102
Von Arx (2014). Feuerwerkskörper und Sicherheitsaspekte. Bundesamt für Umwelt (BAFU). Nr. 1423. 139 S. https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/
dossiers/feuerwerke-und-umweltbelastung.html
Tanda S., Ličbinský R., Hegrová J, Goessler W. (2019) Impact of New Year‘s Evefireworks on the size resolved element distributions in airborne particles. Environment 
International 128: 371-378
Shannon G., McKenna M, Angeloni L, Brown E, Warner K, Nelson M., White C, Briggs J, McFarland, S et al. (2016). A synthesis of wo decades of research documenting 
the effects of noise on wildlife. Biol. Rev.  982-1005
Schmid P., Bogdal C, Wang Z, Azara V, Haag R, von Arx U.2014. Releases of c chlorobenzenes, chlorophenols and dioxins during fireworks. Chemosphere. 2014 
Nov;114:158-64.
ANU: Graphik
Umweltbeauftragter der Gemeinde Davos: Gian-Paul Calonder

Argumentarium 

Ja zu starken  
Einschränkung von  
Feuerwerken.
Insbesondere an Silvester aber auch anlässlich des National-
feiertages werden in der Schweiz rund 2000 T Feuerwerkskör-
per abgebrannt – was nicht nur leuchtende Akzente am Himmel 
setzt, sondern auch viel Lärm zulasten von Menschen und Tieren, 
unverkennbaren Rauchgeruch samt Luftschadstoffe, und Abfall-
berge in der Natur zur Folge hat. 

An Silvester ist die Luft in Davos deutlich schlechter

Feuerwerke belasten die Luft sehr stark wegen der Kombination von 
extrem hohen Feinstaubkonzentrationen und daran gelagerten diver-
sen Schwermetallen wie anderen Luftverunreinigungsstoffen, wel-
che beim Einatmen direkt in die Lunge gelangen und die Gesundheit 
schädigen können. Dazu gehören z.B. Metalle wie Aluminium, Kupfer, 
Strontium, Barium sowie andere gefährliche (auch krebserregende 

Schadstoffe wie Dioxin, Chlorophenole oder Clorobenzene (Schmid et 
al. 2014, Cao et al. 2017, Tanda et al. 2019).

Bei Inversionslagen mit Kaltluftsee verstärkt sich dieses Problem in 
Davos und bleibt im Talboden länger erhalten. 

Die Auswertung der Daten der Luftmessstation von Davos Prome-
nade/Matta/Bubenbrunnenplatz zeigen, dass die Tagesmittelwerte 
für Feinstaub während des Neujahrsfeuerwerks deutlich höher sind 
als während des 1. August Feuerwerkes. Dies hat in erster Linie mit 
dem winterlichen Kaltluftsee zu tun. Dieser verhindert durch eine 
stabile Luftschichtungen vertikalen Luftaustausch so dass es in der 
kälteren Luftschicht über den Talboden zu einer Anreicherung der 
Luftschadstoffe kommt. Erst wenn in den frühen Nachmittagsstun-
den des Neujahrstages, sich der Kaltluftssee aufgelöst hat, sinkt die 
Feinstaubbelastung wieder auf geringe Werte. In den letzten Jahren 
ist es wiederholt vorgekommen, dass der Tagesmittelgrenzwert für 
lungengängigen Feinstaub (PM 10) von 50 Mikrogramm pro Kubik-
meter nach dem Feuerwerk an Silvester/Neujahr überschritten wurde. 
Gemäss Luftreinhalteverordnung (LRV) darf dieser Werte höchstens 
einmal pro Jahr überschritten werden.

Am 27. September 2020 stimmt die Davoser Bevölkerung über die 
Volksinitiative «Starke Einschränkung Feuerwerke ab». Wir stim-
men

Ja, aus Liebe zur Natur

In der Schweiz werden jährlich rund 2000 Tonnen Feuerwerkskörper 
verkauft. Unter der Verpackung aus Holz, Karton, Kunststoffen oder 
Ton, sind in den Feuerwerkskörpern gesamthaft rund 460 Tonnen 
pyrotechnische Feuerwerkssätze enthalten. Diese bestehen neben 
Schwarzpulver auch aus farbgebenden Metallverbindungen. Beim 
Abbrennen entstehen daraus etwa 320 Tonnen Feinstaub. Als Nie-
derschlag und im Winter via Schnee gelangt er auch in Böden und 
Gewässer mit teilweise unbekannten Langzeitfolgen. Gesamthaft 
werden in der Schweiz aktuell rund 15‘000 Tonnen Feinstaub pro 
Jahr ausgestossen. Feuerwerke tragen also zwei Prozent zur jähr-
lichen Gesamtbelastung bei. Für grosses Ärgernis sorgen auch die 
zahlreichen nicht beseitigten Rückstände wie Plastikverpackungen, 
Raketenstangen z.B. in landwirtschaftlichen Wiesen, wo sie auch bei 
Nutztieren für weiteren Schaden sorgen können oder auch auf öffent-
lichen Plätzen.

Ja, aus Liebe zu den Tieren

Laute Knalleffekte von Feuerwerken versetzen viele (Haus- und Wild)
Tiere in Angst und Panik, was sie in der besonders harten Winterzeit 
unnötig kostbare Energie kostet. 

Auswirkungen von Lärm und andere Umweltbelastungen durch Feu-
erwerke auf verschiedenste Tiere sind wahrscheinlich gravierender 
als bisher angenommen. Eine neuere Studie aus den Niederlanden 
zeigte, dass vor allem Vögel stark darunter leiden und wegen Feuer-
werken in grosse Höhen flüchten müssen (Shamoun-Baranes et al. 
2011). In Davos sehr relevant sind am Silvester die Störungen der 
Wildtiere, welche gerade zu dieser Zeit eigentlich auf viel Ruhe ange-
wiesen sind und sensibel auf solche Störungen reagieren. Beispiels-
weise richten Hirsche im Schutzwald mehr Schaden an, wenn sie 
während dem Hochwinter gestört werden. Insbesondere am 1. August 
leiden auch Nutztiere auf Davoser Weiden und Alpen. So schaden die 
lauten Knalleffekte das empfindliche Gehör von Nutz- und Wildtieren. 
Bei einer Flucht können sie sich zum Beispiel an Zäunen erheblich 
verletzen oder kopflos auf die Strasse rennen, wo sie schlimme Ver-
kehrsunfälle auslösen können. Jedes Jahr werden zahlreiche Tiere als 
verloren gemeldet, weil sie in Panik ausreissen.

Ja, aus Liebe zum Gesundheitsstandort Davos

Feuerwerke belasten die Luft durch extrem hohe Feinstaubkonzent-
rationen mit hohem Anteil an sehr feinen (und damit lungengängigen) 
Partikeln, welche zudem noch angereichert sind mit einer Reihe von 
potentiell gesundheitsschädigenden und umweltbelastenden Zusatz-
stoffen (vgl. Cao et al. 2017, Tanda et al. 2019, Schmid et al. 2014). In 
Davos ist dabei zusätzlich zu beachten, dass sich diese Luftbelastung 
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